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PROF. PETER FILZMAIER

Filzmaier
analysiert

Der Präsident

Schon klar, sowohl den
Freiheitlichen als auch

Pilz wäre es am liebsten,
wenn Präsident Alexander
Van der Bellen die Regie-
rung rauswirft. Mindestens.
Wenn’s dafür nicht reicht,
tut es auch eine größtmögli-
che Destabilisierung. So et-
was ist politisches Wunsch-
denken, jedoch keine
Grundlage für Sachdiskus-
sionen. Doch nun hat der
Verfassungsgerichtshof den
Bundespräsidenten gebeten,
in Gernot Blümels Finanz-
ministerium zu exekutieren,
dass man endlich alle vom
Parlament verlangten Un-
terlagen herausgibt. Das
Thema ist somit wirklich
diskussionswürdig.

Die FPÖ und wohl am
allermeisten Herbert

Kickl erhoffen sich ausge-
rechnet von deren Erzfeind
Van der Bellen die Verhin-
derung der türkis-grünen
Coronapolitik. Herr Pilz
hatte bereits vor den jüngs-
ten Entwicklungen ver-
langt, dass der Bundes-

präsident sogar den Bundes-
kanzler zwingt, alles rauszu-
rücken, was der parlamenta-
rische Untersuchungsaus-
schuss an Dokumenten ha-
ben möchte.

Man kann der Meinung
sein, dass die Regierung

ihre Coronamaßnahmen
nicht logisch begründet und
mit der Verfassung leichtfer-
tig umgeht. Zahlreiche Ver-
ordnungen wurden ja als
rechtswidrig aufgehoben.
Genauso argumentierbar ist,
dass eine Anweisung des
Verfassungsgerichtshofes
mehr Unterlagen vorzule-
gen, von Kanzler Sebastian
Kurz viel zu salopp abgetan
wird. Nämlich mit dem Hin-
weis, dass da leider, leider,
leider alles längst vernichtet
wurde. Kurzens im Schuss-
feld stehender Minister Ger-
not Blümel wollte angeblich
durch die Nichtvorlage seine
Mitarbeiter schützen. Na ja.

Doch muss, kann, soll
und darf der Bundes-

präsident hier et-

was ändern? Für die Ant-
wort darauf sind nicht par-
teipolitische Hintergedan-
ken von Bedeutung, sondern
die verfassungsrechtlichen
Kompetenzen eines Präsi-
denten. Zum Beispiel unter-
schreibt Van der Bellen alle
Coronagesetze. Auf diesen
beruhen Verordnungen fürs
Daheimbleiben, Maskentra-
gen, Abstandhalten, Testen
und Impfen. Sinn der Ver-
fassung ist aber, dass ein
Bundespräsident prüft, ob
der übliche Gesetzgebungs-
prozess eingehalten wurde.
Welche Maßnahmen ihm
persönlich im Umgang mit
dem Virus lieber sind, hat
egal zu sein.

Unterzeichnet Van der
Bellen je nach Privat-

meinung Gesetze nicht, löst
er eine Verfassungs- und
Gesundheitskrise aus. So
gibt es gar kein Gesetz, und
Nichtstun wäre in der Pan-
demiezeit das Schlechteste.
Der Bundespräsident ist
auch keine verfassungs-
rechtliche Prüfstelle. Dafür

haben wir den Verfassungs-
gerichtshof. Der Wirt-
schaftswissenschafter Van
der Bellen als Richter, ob
und wann Ausgangsbe-
schränkungen von den
Grundrechten her zulässig
sind oder nicht, das wäre
falsch.

Noch weniger kann ein
Bundespräsident star-

ker Mann spielen. Öster-
reich darf in der Coronapan-
demie nicht anders regiert
werden als in „normalen“
Zeiten. Das in Artikel 18 der
Bundesverfassung vorgese-
hene Notverordnungsrecht
besagt: Bloß wenn das Par-
lament beschlussunfähig
wäre – weil etwa zu viele Ab-
geordnete gleichzeitig
schwer erkrankt sind, was
nie der Fall war – darf der
Präsident Notverordnungen
erlassen. Und das nur auf
Vorschlag der Regierung.

Jetzt freilich haben die
Verfassungsrichter und

nicht irgendwer den Präsi-
denten um Hilfe gebeten.
Was in Verfassungsartikel
146 so vorgesehen ist. Blü-
mel will plötzlich dem
höchstgerichtlichen Spruch
folgen. Was, wenn nicht
oder in inkorrekter und un-
vollständiger Form? Die
Einstufung im Haus Blü-
mels, dass E-Mails Geheim-
haltungsstufe 3 wären – das
würde die Gefährdung von
Menschenleben bedeuten! –
ist bereits eine Provokation.

Selbst Pilz gesteht
aber ein, wie realpoli-

tisch heikel die präsi-
dentielle Aufforde-
rung an Polizeikräfte
des ÖVP-Innenminis-
ters wäre, diese hätten

Was haben die rechte FPÖ und der von links kommende Ex-Grüne
Peter Pilz gemeinsam? Nicht viel. Mit einer Ausnahme: Beide
wollten in den letzten Wochen vom Ibiza-Untersuchungsausschuss
bis zur Coronapandemie, dass der Bundespräsident endlich aktiv
werden und eingreifen soll. Ist da was dran?

Wenn Finanzminister
Gernot Blümel (li.)
dem Spruch der
Höchstrichter nicht
vollständig folgt,
müsste der Bun-
despräsident ein-
greifen.

Foto: www.picturedesk.com
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soll was tun, soll er?

beim ÖVP-Finanzminister
oder ÖVP-Bundeskanzler
Hausdurchsuchungen
durchzuführen. Auch die
Wirtschafts- und Korrup-
tionsstaatsanwaltschaft
kann schlecht mit Kugel-
schreibern bewaffnet ausrü-
cken, um sich in Regie-
rungsgebäuden Zutritt zu
verschaffen. Van der Bellen
müsste das Bundesheer ein-
schalten, was Neuland wäre
und für ihn ein Ende irgend-

wo zwischen Staatskrise und
ohnmächtiger Lächerlich-
keit haben könnte.

Nach den Daten des
APA/OGM-Vertrau-

ensindex vertrauen dem jet-
zigen Präsidenten 70 Pro-
zent der Österreicher, nur 30
Prozent tun das nicht. Eine
Zweidrittel- oder sogar
Dreiviertelmehrheit sieht
gleichfalls Van der Bellens
Amtsführung positiv. Das

ist viel mehr als der knappe
Vorsprung bei seiner Wahl
2016. Der Präsident muss
mit seinem zurückhaltenden
Stil im Amt etwas richtig ge-
macht haben.

Warum sollte Van der
Bellen also mitten in

der Pandemie, in der größ-
ten Krise Österreichs seit
dem Weltkrieg, zum wilden
Cowboy werden? Ja, ein
Präsident kann die Regie-

rung entlassen. Als sein
Einpersonenstück – statt
durch die dafür bei politi-
schem Misstrauen zustän-
dige Nationalratsmehrheit
– ist das problematisch. Ein
gemäßigter Präsident hat
da eindeutig seine Vorteile.
Die jetzige Regierung täte
gut daran, das mehr wert-
zuschätzen und ihre verfas-
sungsrechtlichen Grenzen
gefälligst nicht nur halbher-
zig anzuerkennen.
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„Der Präsident macht
mit seinem
zurückhaltenden Stil
etwas Richtiges“, sagt
Politikwissenschafter
Peter Filzmaier.


